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Die Tagung der Gesundheit.

Unbestreitbar ist, der 3 0. Deutsche

Krankenkassentag am 25. und

20. Juli in Düsseldorf hat alle seine Vor¬

ganger in seiner Bedeutung und in seinen Er¬

gebnissen übertroifen. Die Teilnahme war ganz

außergewöhnlich stark. Insgesamt waren 2162

Teilnehmer anwesend, davon 521 Arbeitgeber,
193 Versicherte, 641 Angestellte und 107 Ehren¬

gäste.

Der geschäftsführende Vorsitzende des Haupt-
Verbandes deutscher Krankenkassen H. Leh¬

mann- Berlin konnte über eine anhaltende

Gesundung der Organisation berichten. Von

11,6 Millionen Versicherten sind fast 10% Million

im Hauptverband deutscher Krankenkassen

(HdK.) zusammengeschlossen. Er umfaßt bei

1580 Kassen 10 168 000 Mitglieder in 16 Landes¬

verbänden. Der HdK. hat Vorzügliches ge¬

leistet auf dem Gebiete der gesundheit¬
lichen Fürsorge und der sozialhygieni¬
schen Aufklärung. Er hat die Reichsgesund¬
heitswoche angeregt. Seine Ausstellung auf der

Gioßen Ausstellung für Gesundheitspflege, So¬

ziale Fürsorge und Leibesübungen (Gesolei) ist

vorbildlich. Durch Vorträge und Filmvorfüh¬

rungen, durch seine Zeitschrift „Gesundheit",
die in einer Auflage von 400 000 erscheint, und

durch Aufklärungsschriften trägt er das Wissen

über Gesundheitspflege in große Kreise der

Versicherten.

Die Regelung der Beziehung zu den Aerzten

machte den Krankenkassen große Schwierig¬
keiten. Der Beschluß des Preußischen Land¬

tages, den Abzug von 20 Proz. von den Sätzen

der Gebührenordnung aufzuheben, bringt den

Krankenkassen eine Mehrausgabe von jährlich
^5 Millionen Mark.

Die beteiligten Wirtschaftskreise laufen

Sturm gegen die Selbsthilfe der Kranken¬

kassen durch Selbstabgabe von Arzneien, Ein-

lichtung von orthopädischen Werkstätten, Am¬

bulatorien usw. Der Reichsverband der deut¬

schen Industrie hat in einer Denkschrift eine

Aenderung der RVO. gefordert, durch die den

Krankenkassen diese wirtschaftliche Selbsthilfe

verboten werden soll.

Durch neue Gesetze und Verord¬

nungen sind die Krankenkassen weiter be¬

lastet worden. Die Ausgestaltung der Wochen¬

hilfe ist trotz der erhöhten Belastung der Kassen

im Interesse der Volksgesamtheit zu begrüßen,
wenn auch das Gesetz den Mutterschutz und

die Hebammenhilfe nur unvollkommen regelt.
Besonders wichtig ist die Neuregelung der

Arbeitslosenversicherung. Die

Krankenkassen haben ständig 750 000 arbeits¬

unfähige Kranke und Wöchnerinnen und

2 250 000 arbeitsfähige Kranke zu unterstützen.

Ohne Aussprache wurde dem Vorstand Ent¬

lastung erteilt und die Weitererhebung des bis¬

herigen Beitrages beschlossen.

Eine Reihe von Vorträgen schloß sich

diesem Geschäftsbericht an.

Es sprach Oberregierungsrat Unger-
Berlin über „Gesundheitsfürsorge durch Arbeits¬

gemeinschaften der Sozialversicherungsträger*4.
Er hob den Wert der Zusammenarbeit der ver¬

schiedenen Träger der Sozialversicherung für

die Gesundheitsfürsorge der Versicherten her¬

vor. Wichtig sei es, diesen Arbeitsgemein¬
schaften auch die nötigen Geldmittel zur Ver¬

fügung zu stellen.

Zum ersten Male behandelte auf einer Kran¬

kenkassentagung Professor Dr. Klein -Jena

,J)as Naturheilverfahren im Dienste der Kran¬

kenversicherung". In temperamentvoller Art

trat er der Ueberschätzung der Medizin bei der

Bekämpfung und Heilung von Krankheiten ent¬

gegen und wies auf die Wichtigkeit und Not¬

wendigkeit der natürlichen Heilfaktoren Luft,

Licht, Sonne, Wasser und einer vernünftigen
Diät hin. Eine kurze Darstellung in dem ge¬

druckt vorliegenden Bericht über die Heilung
von Geschlechtskrankheiten gab dem Geschäfts¬

führer der Deutschen Gesellschaft zur Be¬

kämpfung der Geschlechtskrankheiten, Dr.

Roschmann, Veranlassung, dem Redner

entgegenzutreten. Die Richtigstellung und Zu¬

rückweisung dieses Angriffes durch Professor

Dr. Klein hätte besser gewirkt, wenn sie in

weniger erregter Form vorgetragen worden

wäre. Zuzustimmen ist dem Vortragenden darin.



daß die Behandlung nach den Grundsätzen

der Naturheilmethode in den Krankenkassen

sich immer mehr durchsetzen wird, weil die

Mitglieder sie verlangen.

Den Abschluß dieses Verhandlungstages bil¬

dete der Vortrag des Verwaltungsdirektors
K ö h n - Neukölln über „Das Frühheilverfahren

in der Unfallversicherung". Die Zusammen¬

arbeit der Krankenkassen und Berufsgenossen¬

schaften auf diesem Gebiete ist unerläßlich.

Sie hat ihre gesetzliche Grundlage in dem Ge¬

setz vom 14. Juli 1925 (2. Gesetz über Aende¬

rungen in der Unfallversicherung, Reichsgesetz¬

blatt 1925 Seite 30). Die Lastenverteilung ist

ungerecht. Es muß verlangt werden, daß die

Berufsgenossenschaften das Heilverfahren durch¬

führen und auch die Kosten dafür tragen.

Den Höhepunkt der Tagung bildete am

zweiten Verhandlungstag der Vortrag des Mini¬

sterialdirektors G r i e s e r-Berlin über „Die

internationale Sozialversicherung und ihre

Triebkräfte". Die Verbundenheit der Weltwirt¬

schaft verlangt gebieterisch eine Zusammen¬

arbeit auch auf dem Gebiete der Sozialver¬

sicherung. Es ist unerträglich, daß das eine

Land eine gute soziale Fürsorge für seine ar¬

beitende Bevölkerung hat, das daneben liegende

Land aber diese Fürsorge seinen arbeitenden

Schichten versagt. Warme Worte der Aner¬

kennung fand der Vortragende für die Wirk¬

samkeit der Gewerkschaften. Mit seiner und

des HdK. Einwilligung werden wir den Vortrag

demnächst in unserer Zeitschrift veröffentlichen.

In der Aussprache über diesen Vortrag

äußerte sich der Vertreter des Internationalen

Arbeitsamts Dr. Stein. Er gab der Ueber¬

zeugung Ausdruck, daß das Internationale Ar¬

beitsamt in Zusammenarbeit mit den Vertretern

der Arbeitgeber und Arbeitnehmer aller Länder

wertvolle Arbeit für den Ausbau der internatio¬

nalen Sozialversicherung leisten wird. Deutsch¬

land habe für diese Sozialversicherung das

Grundkapital geliefert. Wenn jetzt der inter¬

nationalen Sozialversicherung gerade von

Deutschland Gefahr drohe, müsse sie durch die

Mitarbeit des Internationalen Arbeitsamtes be¬

seitigt werden.

Professor Dr. Schloßmann- Düsseldorf

und Verwaltungsdirektor S t r ü b i g - Hamburg

berichteten über „Die Kinderfürsorge unter Mit-

hife der Krankenkassen-4. Das Kind ist das

wertvollste Gut der Nation. Die Krankenkassen

können zur Erhaltung der Gesundheit der

Kinder und der heranwachsenden Jugend
sehr viel beitragen. Sie haben das bisher getan

und werden es in Zusammenarbeit mit den

übrigen Trägern der Sozialversicherung und der

behördlichen Wohlfahrtspflege auch in Zukunft

tun. l)ie dafür erforderlichen Mittel müssen

von den beteiligten Stellen gemeinsam aufge¬
bracht werden.

Neben der gesundheitlichen Fürsorge nimmt

die Heilbehandlung einen wesentlichen

Teil der Arbeit der Krankenkassen in Anspruch.
Eine der Formen dieser Heilbehandlung be¬

handelte Professor Dr. Wichmann- Ham¬

burg in seinem Vortrage über „Die elektro-phy-
sikalischen Heilmethoden in der Krankenver¬

sicherung", eine andere Form Dr. Z e h d e n -

Berlin in seinem Vortrage über „Bäderfürsorge
für Kassenmitglieder-4. Beide Vorträge zeigten,
daß alle Möglichkeiten, einem Erkrankten oder

körperlich Geschwächten wieder zu seiner vollen

Arbeitsfähigkeit zu verhelfen, ausgenützt werden

müssen.

Zum Schluß der Tagung wurden einige

Satzungsänderungen und Anträge

angenommen. Ein Filmvortrag über die

Tätigkeit in einer Krankenkasse fand allgemeine

Zustimmung.
Es war ein glücklicher Gedanke, diese Tagung

im Rahmen der Gesolei zu veranstalten.

Machte sich bei früheren Tagungen die Unzu¬

länglichkeit des Verhandlungsortes sehr störend

bemerkbar, so wurde diese, abgesehen von den

unvermeidbaren Schwierigkeiten der redneri¬

schen Verständigung, diesmal durch das ge¬

radezu ideale Verhandlungsheim wesentlich er¬

leichtert.

Durch den gleichzeitigen Besuch und durch

sachverständige Führungen konnten die Ta¬

gungsteilnehmer das Gehörte vertiefen und

sich einen Einblick in die Gesamtheit der So¬

zialversicherung und sozialen Fürsorge ver¬

schaffen.

Eine Warenschau zeigte wertvolle

Mittel zur Erleichterung der Verwaltungsarbeit
in den Krankenkassen und medizinische

Apparate und Heilmittel.

An die Tagung schloß sich eine Reichs-

konferenz der Krankenkassen mit

Zahnkliniken am 27. Juli an, in der Zahn¬

arzt Dr. L e s s e r - Berlin und Verwaltungs¬

direktor G r u b e r - Schöneberg über den „Auf¬

bau und die innere Organisation der Zahn¬

kliniken44 berichtete, außerdem Geschäftsführer

E 1 w e r t - Stuttgart über die Verhandlungen

mit dem Reichsverband deutscher Zahnärzte

und Geschäftsführer König- Sonneberg über

die Verhandlungen mit dem Verband der an

Kassenzahnkliniken tätigen Zahnärzte.

Am Nachmittag tagte die Ordentlich,

Generalversammlung der Allge¬
meinen Ruhegehalts Versicherung

deutscher Krankenkassen E. V. — Die Besichti¬

gung einer Krankenanstalt und eines Gene¬

sungsheims bildete den Abschluß der Sonder¬

veranstaltungen. Josef Aman.
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Arbeitsgemeinschaften der Versicherungsträger.
Von Friedrich Kleeis, Weimar.

Das
wichtigste Gut, das dem deutschen Volk

nach Beendigung des Krieges noch ge¬

blieben ist, ist seine Arbeitskraft. Es müssen

deshalb alle Mittel angewandt werden, um dieses

(iut zu erhalten. Dies ist aus zweierlei Grün¬

den jedoch ziemlich schwer. Erstens ist in den

Zeiten vor dem Kriege in dieser Beziehung von

gesetzgeberischer Seite sehr wenig getan worden.

Die Arbeit, die Volkskraft zu erhalten und die

Volksgesundheit zu heben, war allein den

Trägern der Sozialversicherung überlassen. Es

fällt deshalb schwer, heute auf diesem bisher so

sehr vernachlässigten Gebiete Großes zu leisten.

Der zweite Grund, der alle Bemühungen zur

Förderung der Arbeits- und Volkskraft schier

unmöglich macht., ist die allgemeine trostlose

wirtschaftliche Lage der breiten Volksschichten.

Solange noch tuberkulöse und syphilitische
Personen mit anderen Familienangehörigen

usw. in einem Bett schlafen müssen, werden und

müssen alle Versuche zur Bekämpfung dieser

beiden Volksseuchen mehr oder weniger eine

Sisyphusarbeit bleiben.

Die Arbeiterversicherung war in ihrem An¬

fang hauptsächlich auf die Entschädigung be¬

reits eingetretener Unterstützungsfälle einge¬

stellt. Erst nach und nach sind im Laufe der

Jahre Bestimmungen in die Reichsversieherungs¬

ordnung aufgenommen worden, die vorbeugen¬
der Natur sind und die „schadenverhindernd44
wirken sollen. Genannt seien hier nur als

Beispiele der § 363 RVO., nach dem Kassen¬

mittel auch zur allgemeinen und besonderen

Krankheitsverhütung verwendet werden dürfen.

Nach § 187 RVO. kann die Kassensatzung
Maßnahmen zur Verhütung von Erkrankungen
der einzelnen Kassenmitglieder vorsehen. Die

Berufsgenossenschaften müssen dafür sorgen,

daß Unfälle verhütet werden, soweit es nach

dem Stande der Technik und der Leistungs¬
fähigkeit der Wirtschaft möglich ist (§ 848 RVO.).

Die Landesversicherungsanstalten können nach

§ 1274 RVO. Mittel zur Abwendung der vor¬

zeitigen Invalidität bei Versicherten oder zur

Hebung der gesundheitlichen Verhältnisse der

versicherungspflichtigen Bevölkerung aufwen¬

den. Wir sehen also, daß dem Drucke der

Verhältnisse folgend mehr und mehr Gewicht

auch auf die allgemeine Krankheitsverhütung
und damit verbunden die Gesundheitsfürsorge

gelegt wird. Die Versicherungsträger wenden

sich heute, teils durch die gesetzlichen Maß¬

nahmen veranlaßt, zum größten Teil aber in¬

folge eigener Initiative mehr als früher auf das

(jebiet der vorbeugenden Fürsorge. Der Kampf
richtet sich in der Hauptsache gegen die beiden

\ olksseuchen, die Tuberkulose und die Syphilis.
Ueber die Verbreitung dieser beiden Geißeln

der modernen Kulturstaaten braucht wohl an

dieser Stelle nicht näher gesprochen werden.

Leider muß jedoch betont werden, daß auch

heute noch die Versicherungsträger der Sozial¬

versicherung in ihren Bemühungen zur Ein¬

dämmung dieser Seuchen fast allein dastehen.

Von anderer Seite geschieht so gut wie gar

nichts, wenn man von der Tätigkeit privater
Vereine und Verbände absieht. Diesen sind

jedoch die Hände sehr gebunden, da sie nicht

über größere Mittel verfügen. Es ist zwar ein

Reichsgesetz über die Bekämpfung der Ge¬

schlechtskrankheiten in Bearbeitung. Es wird

aber an diesem schon so lange herumberaten,

verbessert, gestrichen usw., daß man an seiner

baldigen Annahme und Verabschiedung be¬

rechtigte Zweifel hegen muß.

Die Erkenntnis, daß alle bisher getroffenen
Maßnahmen und Einrichtungen der einzelnen

Versicherungsträger nicht vermochten, eine fühl¬

bare Besserung im Gesundheitszustand unseres

Volkes zu erreichen, ließen den Gedanken auf¬

tauchen, die Bestrebungen zu vereinheitlich«!

und gemeinsam dem gesteckten Ziel entgegen¬

zuarbeiten. Der Gedanke, die einzelnen Ver¬

sicherungsträger (Krankenkassen, Berufsgenos¬
senschaften, Versicherungsanstalten usw.) zu

einer Arbeitsgemeinschaft zur besseren Be¬

kämpfung der Volksseuchen zusammenzu¬

schließen, ging im Jahre 1918 von dem Präsi¬

denten des Reichsversicherungsamtes, Dr. Kauf¬

mann, aus. Bald entstand auch die erste da¬

malige Arbeitsgemeinschaft zwischen der

Landesversicherungsanstalt, den Krankenkassen

und den Berufsgenossenschaften in der Rhein¬

provinz im Jahre 1920. Diesem Anfang folgten
bald andere Gebiete, so daß man heute ruhig

behaupten kann, daß wohl in allen Bezirken

Arbeitsgemeinschaften bestehen. Diese Ar¬

beitsgemeinschaften, die anfangs Neuland be¬

traten, mußten natürlich erst lernen. Nach

und nach haben sich einige Gemeinschaften

ziemlich gut organisiert und auch in ihrer

Leistungsfähigkeit usw. gut entwickelt. Die

Durchsicht der Satzungen dieser Gemeinschaf¬

ten zeigt, daß sie sämtlich in erster Linie die

allgemeine Gesundheitspflege als ihren Zweck

betonen (allgemeine, vorbeugende und hel¬

fende Heilfürsorge, Wohnungsfürsorge, Berufs¬

fürsorge, Ausbildung und Anstellung von Helfe¬

rinnen und Pflegerinnen, Einrichtung und Unter¬

haltung von Beratungsstellen usw.). Diese Ar¬

beitsgemeinschaften, die teilweise kurz nach

dem Kriege gegründet wurden, konnten sich

während der Inflationszeit nur mit Mühe über

Wasser halten. Ein großer Teil von ihnen ging
ein. Sie sind zwar teilweise wieder ins Leben

gerufen worden oder haben sich wieder erholt,
aber es fehlen heute die finanziellen Mittel, um

wirklich fühlbare Besserungen zu erreichen.
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Um nur ein Beispiel aus diesen Arbeitsgemein¬
schaften herauszugreifen, sei die Thüringische
Gemeinschaft zur Bekämpfung der Tuberkulose

an dieser Stelle erwähnt.

Im Februar 1926 hat sich im Lande Thüringen
unter Führung der Landesversicherungsanstalt
und der Regierung eine Gemeinschaft zur Be¬

kämpfung der Tuberkulose im Lande 1 hüringen

gebildet. Der Gemeinschaft sind als Mitglieder
die Versicherungsanstalt, die Regierung, die

Ortskrankenkassen (durch ihre Organisation,
den Landesverband Thüringen des Hauptver¬
bandes deutscher Krankenkassen), die Stadt-

und Landkreise usw. beigetreten. Die benötigten
Mittel werden durch Beitrüge aufgebracht. Die

Landesversicherungsanstalt, die Angestellten¬

versicherung, der Knappschaftsverein, das Land

Thüringen usw. sollen für jedes Mitglied oder

jeden Einwohner jährlich 3 Pf. bezahlen. Die

Kreise, Krankenkassen usw. sollen jährlich pro

Mitglied oder Einwohner 2 Pfennig beitragen.

Einzelpersonen, private Vereine usw. können

der Gemeinschaft gegen eine Beitragszahlung
von mindestens 3 Mark jährlich beitreten. Als

Aufgaben sind vorgesehen: Unterstützung und

Anregung zum Bau von Heilstätten für Er¬

wachsene und Kinder, Mittel zur chirurgischen

Behandlung der Tuberkulose, Mittel zu Kuren

für unbemittelte Kranke, Anstellung haupt¬
amtlicher Fachärzte in den Beratungsstellen,

Beteiligung an der Lösung der Wohnungs¬

frage, Aus- und Fortbildung von Für-

soi gerinnen usw. Die Geschäfte der Gemein¬

schaft führt die Versicherungsanstalt. An

dieser Gemeinschaft ist besonders bemerkens¬

wert, daß sich nicht nur die Träger der Sozial¬

versicherung tatkräftig beteiligen, sondern auch

das Land als solches und die einzelnen Land-

und Stadtkreise nicht nur dem Namen nach

mithelfen. Als Organe der Gemeinschaft be¬

stehen neben dem Vorstand ein Ausschuß, in

welchem auf je 100 Mark Beitrag eine Stimme

entfüllt.

Leider sind nicht alle bestehenden Gemein¬

schaften so gut und straff organisiert. Die ge¬

samten bisherigen Bestrebungen des Zusammen¬

schlusses haben den Nachteil der Ungleich-

mäßigkeit. Eine Satzung weicht von der

anderen ab. Wenn auch die eingeschlagenen
Wege verschieden sind, so ist doch das Ziel bei

allen Arbeitsgemeinschaften dasselbe. Die

fehlende Einheitlichkeit muß natürlich störend

auf die Gesamtentwicklung einwirken.

Die Reichsregierung beschäftigte sich des¬

halb mit der Frage der gesetzlichen Regelung
derartiger Arbeitsgemeinschaften. Die größte
Meinungsverschiedenheit, nicht nur bei der Re¬

gierung, sondern auch in der Praxis entstand

darüber, ob ein gewisser Zwang des Zusammen¬

schlusses und der Mitarbeit eingeführt werden

odei ob den einzelnen berufenen Stellen und

Einrichtungen eine gewisse Freiheit des Han¬

delns gelassen werden solle« Als Extrakt der
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Beratungen wurde in das Gesetz über den Aus¬

bau der Angestellten- und Invalidenversiche¬

rung vom 28. Juli 1925 folgende Bestimmung
aufgenommen:

„C. Gesundheitsfürsorge in der Reichs¬

versicherung.
Die Reichsregierung kann nach Anhörung

der Versicherungsträger und der Aerzte oder

ihrer Spitzenverbände mit Zustimmung des

Reichsrates und eines 28gliedrigen Ausschusses

des Reichstags Richtlinien erlassen, betreffend

das Heilverfahren in der Reichsversicherung und

die allgemeinen Maßnahmen der Versicherungs¬
träger zur Verhütung des Eintritts vorzeitiger
Berufsunfähigkeit oder Invalidität oder zur He¬

bung der gesundheitlichen Verhältnisse der

versicherten Bevölkerung. Diese Richtlinien

sollen ferner das Zusammenwirken der Trüger
der Reichsversicherung untereinander und mit

den Trägern der öffentlichen und freien Wohl¬

fahrtspflege auf dem Gebiete de^s Heilverfahrens

und der sozialen Hygiene regeln."
Diese Bestimmung ist also nur ein Grund¬

gesetz, welches ohne die geplanten Richtlinien

wertlos ist. Ueber die Aufstellung dieser Richt¬

linien haben bereits Beratungen stattgefunden,
ohne daß bisher etwas endgültiges geschaffen
worden ist. Der Ausschuß der Landesversiche¬

rungsanstalten für das Deutsche Reich hat Vor¬

schläge über die Richtlinien gemacht, die dem

Reichsversicherungsamt vorgelegt worden sind

und die wohl den Arbeiten der Reichsregierung
als Grundlage dienen werden. Aus diesen Vor¬

schlügen sind folgende Einzelheiten interessant

und wichtig:
„Langdauernde Behandlung, insbesondere bei

Knochen- und Hauttuberkulose und Gasbrust-

behandlung, ist durch allgemeine von den

Spitzenverbänden der Versicherungsträger ab¬

zuschließende Vereinbarungen im Reich und er¬

gänzende für den Bezirk einer Versicherungs¬
anstalt sicherzustellen, dabei ist gleichzeitig die

Kostenfrage zu regeln. Bei Tuberkulose- und

Geschlechtskrankenfürsorge haben die Ver¬

sicherungsträger im Rahmen ihrer verfügbaren
Mittel von ihren Kannvorschriften weitgehend¬
sten Gebrauch zu machen. Es sind Einrichtun¬

gen durch die Schaffung von Mitteln zu treffen,
dab aussichtsvolle Heilverfahrensanträge, zu

deren Durchführung kein Verpflichteter zu¬

standig ist, durchgeführt werden können.

Die Reichsversicherungsträger im Bezirk einer

Lande-sveTsicheM-ungsanstalt schließen sich zu

e*iner Gemeinschaft zusammen unter ent¬

sprechender Zuziehung der Organe der öffent¬

lichen und privaten Wohlfahrtspflege*.
Die Geschäftsführung hat die Landesver¬

sicherungsanstalt. Mehrere Bezirke können sich

wiederum zusammenschließen.

Die Mitglieder an der Gemeinschaft haben

sich an der Aufbringung der Mittel nach näherer

Bestimmung- der Satzung zu beteiligen. Die

Aufgaben der Organisation sind u. a.:



a) wie der Erfolg des Heilverfahrens sicher¬

zustellen ist,

b) wie sich die Kosten für Familienange¬

hörige und andere NichtVersicherte, die

dem Kreise der Versicherten wirtschaft¬

lich und sozial nahe stehen, sowie für

ausgesteuerte Personen aufbringen lassen,
insbesondere die Beteiligung der Fürsorge¬
verbünde innerhalb und außerhalb des

Rahmens der Fürsorgepflichtordnung,

c) wie die Asylierung Ansteckender durch¬

zuführen und der Kostenaufwand zu

decken ist."

Es bleibt abzuwarten, wie die Richtlinien end¬

gültig ausfallen werden. Von ihrer Gestaltung
hängt der Erfolg der ganzen Sache überhaupt
ab. Ohne einen gewissen Zwang wird es freilich

nicht abgehen. Dieser muß auch deshalb vor¬

gesehen werden, damit sich auch Ersatzkran¬

kenkassen, Betriebs- und Innungskrankenkassen
an den Gemeinschaften beteiligen. Bis jetzt
stehen diese Kassen, vor allen Dingen die Er¬

satzkassen, diesen Bestrebungen noch voll¬

kommen fremd gegenüber. Erst wenn auch

diese Kassen mit herangezogen werden, kann

man von wirklichen „Arbeitsgemeinschaften"
sprechen.

Krankenkassen und Berufsgenossenschaften.
Von Geschäftsführer A 1

Das
Abkommen zwischen den Kranken¬

kassen und Berufsgenossenschaften vom

12. März 1926 hat in die verwirrten gesetzlichen
Bestimmungen vom 17. Juli 1925 einigermaßen
Klarheit gebracht. Zu wünschen wäre, daß

diesem Abkommen nicht nur sämtliche Kran¬

kenkassen, sondern auch sämtliche Berufs-

g.nossenschaften beitreten. Was in einzelnen

Bezirken möglich ist, das muß auch im all¬

gemeinen durchführbar sein. Durch dieses Ab¬

kommen soll die Heilfürsorge für die Unfall¬

verletzten gefördert und die Schwerfälligkeit
der gesetzlichen Bestimmungen beseitigt wer¬

den. Hat dei Kranke oder der Arzt de»r Kran¬

kenkasse mitgeteilt, daß der Erkrankung ein

Betriebsunfall zugrunde liegt, so soll zur

schnelleren Wiederherstellung der Gesundheit

dieser Kranke vom Beginn der Krankheit ab

der zuständigen Berufsgenossenschaft zur

Durchführung des Heilverfahrens zugeführt
werden. Daher hat die Krankenkasse ihre

Krankenordnung so zu ändern, daß dem Er¬

krankten zur Pflicht gemacht wird, den er¬

littenen Betriebsunfall unverzüglich anzuzeigen.
I'urch Plakate oder in anderer Form ist der

Unfallverletzte- auf diese Anzeigepflicht hinzu¬

weisen. Außerdem sollen mit den Aerzten Ver¬

einbarungen getroffen werden, wonach Unfall¬

erkrankungen des Patienten vom Arzt dei

Krankenkasse zu melden sind. Die Kranken¬

kasse *hat den SO gekennzeichneten Kranken-

m lein in Abschrift der Berufsgenossenschaft
(BG.) unverzüglich zu übersenden. Dies gilt
dann als Anzeige gemäfi §§ 1503 Abs. I,

g RVO. und § 6 Abs. 4 des Abkommens.

( h die BG. hat dann der Krankenkasse» die

nach $ 559g Abs. 2 RVO. vorgeschriebene An¬

zeige nicht mehr zu machen.

Der § 1510 der RVO. wird durch die« Verein¬

barung dahin ergänzt, dafi die* BG. (un¬
beschadet ihrer Befugnis, in jedem Einzelfall
die- Krankenbehandlung selbst ein-

zuleiten und durchzuführen) die Krankenkasse

auch mit der Durchführung de\ berufs-

fred Peikert, Breslau.

genossenschaftlichen Behandlung be¬

traut. Hier sind die Bestimmungen des Reichs¬

versicherungsamtes über die Anrechnung der

Leistungen der Krankenkasse usw. vom

27. November 1925 zu beachten. Hat die Kran¬

kasse von der BG. den Auftrag zur Einleitung
der Krankenbehandlung erhalten, dann handelt

sie als Beauftragte der BG. Die Auswahl be¬

stimmter Verletzungsfälle soll der Durch¬

gangsarzt treffen. Die Kasse hat sämtliche Un¬

fallverletzte, auch die geringfügig Verletzten,
auf Verlangen der BG. anzuhalten, soweit sie

dazu in der Lage sind, den von der BG. be¬

zeichneten Facharzt (Durchgangsarzt) aufzu¬

suchen. Dieser Arzt beurteilt dann, ob Kran¬

kenkassenfürsorge ausreicht oder Spezial-
behandlung einzutreten hat. Leitet die BG. die

Behandlung ein, so hat sie oder der Durch¬

gangsarzt die Krankenkasse schleunigst zu be¬

nachrichtigen. Ebenso teilt die BG. der Kran¬

kenkasse das Aufhören der Arbeitsunfähigkeit
mit. Wie die Aufgabe (Einführung der Durch¬

gangsärzte) gelöst werden soll, steht noch da¬

hin. Die» Aerzteorganisation scheint hier

Schwierigkeiten zu machen. Je*doch ist be¬

reits im Bereich des Provinzialverbandes Ber¬

lin-Brandenburg ein Abkommen mit den im

Bezirk vorhandenen Berufsgenossenschaften da¬

hin getroffen worden, daß die Auswahl der

Durchgangsärzte» durch die BG. nach Be¬

nehmen mit den zuständigen Krankenkassen-

Verbänden erfolgen soll.

Eine* wichtige* Bestimmung stellt § 6 des

Abkommens dar. Danach haben die Berufs¬

genossenschaften eine* einheitliche Erklärung
abzugeben, be>i welchen Verletzungsarten stets

die* berufsgenossenschaftliche Krankenbehand¬

lung oder ihr*' Einleitimg von einem bestimm¬

ten Lebensalter abhängig gemacht werden

soll. Diese ausführliche und spezielle Dar¬

legung de«r einzelnen Krankheiten stellen einen

Fortschritt gegenüber der früheren Ab¬

kommen dar.

Der § 7 des Abkommens will, dafi die
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Krankenkassen bei wirklichen Betriebsunfällen

die Zulässigkeit des berufsgenossenschaftlichen
Heilverfahrens nicht bestreiten. Das ist nur

möglich bei Unfällen des täglichen Lebens, die

weder im Betriebe, noch auf dem \rVege von

und zur Arbeitsstätte entstanden sind. Hierbei

ist § 12, 2 des Abkommens zu beachten, wo¬

nach die Ersatzpflicht der Krankenkassen nur

in Frage kommt bei Unfällen, für die auf

Grund der Bestimmungen der RVO. Ersatz zu

leisten ist.

Dann ist die Auskunftspflicht der Geschäfts¬

führer und Kassenangestellten im § 8 des Ab¬

kommens noch wesentlich verschärft. Nicht

nur der BG. ist auf Verlangen Auskunft zu

geben, sondern auch dem Arzt, bei dem der

Verletzte vor Einleitung der berufsgenossen¬
schaftlichen Krankenbehandlung in Behand¬

lung stand, ist Mitteilung zu machen. Der Arzt

soll wdssen oder erfahren, daß der Wechsel

seines Patienten mit einem anderen Arzt auf

Verlangen der BG. geschieht.
Besondere Beachtung verdient auch § 9 des

Abkommens. Hat der Kranke das Krankenhaus

vorzeitig verlassen, zeigt er Widerstand usw.,

so hat die Krankenkasse der BG. sofort davon

Mitteilung zu machen. Die Krankenkasse darf

dann nicht, wenn die BG. offene Kranken¬

behandlung gewährte, dem Kranken Kranken¬

pflege an Stelle der Krankenbehandlung zuteil

werden lassen (siehe § 559g, 2 RVO.). Hat die

BG. Heilanstaltspflege gewährt, so darf die

Krankenkasse dem Verletzten überhaupt nichts

mehr leisten (§ 559i RVO). Fordert der Ver¬

letzte auf Grund von Unfallfolgen einen er¬

neuten Heilanspruch, so ist die BG. davon

durch die Krankenkasse unverzüglich zu unter¬

richten.

Dann haben wir zu unterscheiden zwischen

wiederkehrenden Geldleistungen während der

offenen Behandlung und während der Heil¬

anstaltspflege (§ 11 des Abkommens). Wäh¬

rend der offenen Behandlung zahlt die Kran¬

kenkasse das satzungsmäßige Krankengeld aus

eigener Verpflichtung, bei Heilanstaltspflege
wird das Hausgeld nach § 186 RVO. oder das

Krankengeld nach § 194, 2 vorläufig gezahlt,
bis die BG. bestimmt, daß die Barleistungen
der Unfallversicherung zu gewähren

sind, nämlich Familiengeld in Höhe der Hinter¬

bliebenenrente § 559e Abs. 2 und $ 588 und

ein Tagegeld in Höhe von jährlich insgesamt
einem Zwanzigstel des Jahresarbeitsverdienstes.

Die Vereinbarungen waren erforderlich, weil

die Feststellung des Jahresarbeitsverdienstes

und der Familienverhältnisse», die die* Grund¬

lage für die Berechnung der Geldleistungen
nach den Vorschriften der Unfallversicherung

bilden, immer eine gewisse Zeit in Anspruch
nehmen; jedoch muß der Versicherte während

dieser Zeit die erforderlichen Barleistungen er¬

halten

Zu § 12 des Abkommens: Wird später fest¬

gestellt, daß die Krankheit des Verletzten nicht

Unfallfolge war, so hat die Krankenkasse

die von der BG. gemachten Aufwendungen

dieser zu ersetzen. Im übrigen werden durch

§ 12 des Abkommens die verzwickten Be¬

stimmungen der §§ 1506, 1507, 1509 und 1510

in bezug auf Erstattung der Kosten des Heil¬

verfahrens für die Zeit, für die der Anspruch
des Verletzten auf Krankengeld aus der Kran¬

kenversicherung vor der achten Woche nach

dem Unfall wegfällt, geklärt usw.

Auch die Unklarheit des § 505 RVO. wird

durch § 13 des Abkommens ausgeglichen. Es

steht im Gesetz die Frage offen, wer von den

Trägern der Sozialversicherung die Kosten des

Heilverfahrens für die ersten acht Wochen zu

tragen hat, wenn kein Anspruch auf Kranken¬

geld für diese Zeit besteht oder wenn An¬

spruch auf Krankengeld aus anderen Gründen

nicht vorliegt. Die Versicherungsträger sind

sich mit dieser Bestimmung auf halbem Wege

näher gekommen und haben vereinbart, daß

die Aufwendungen für die durch Unfall herbei¬

geführte Arbeitsunfähigkeit von der Kranken¬

kasse zu tragen sind, wenn vor Beginn

der neunten Woche die Arbeitsunfähigkeit auf¬

gehört oder Arbeitsunfähigkeit infolge Unfall

überhaupt nicht entstanden war. Jedoch tritt

die BG. ein, wenn vor Beginn der neunten

Woche nach dem Unfall nach erhaltener Ar¬

beitsfähigkeit neue Folgen des Unfalles mit

Arbeitsunfähigkeit verbunden, auftreten und

die erneute Arbeitsunfähigkeit vor der neunten

Woche ihr Ende nicht erreicht — oder, wenn

bei einem Verletzten bis zur achten Woche

nach dem Unfälle Arbeitsunfähigkeit nicht vor¬

lag, er aber vor Beginn der neunten Woche

während desselben Krankheitsfalles arbeits¬

unfähig oder wieder arbeitsunfähig wird

Im § 14 des Abkommens ist der Nachdruck

auf die Worte „wiederkehrende Geldleistungen

im § 1507, 1 RVO." zu legen. Krankenhaus¬

pflege, Heilanstalts- oder Anstaltspflege sind

wiederkehrende Geldleistungen auch im Sinne

des § 1506 RVO. Hierbei entstehende tat¬

sächliche Kosten werden zur Hälfte für den

Unterhalt gerechnet, ohne Transportkosten.
Eine Aenderung hat inzwischen § 15 des

Abkommens erfahren, wonach als Ersatz der

Aufwendungen für das Heilverfahren

1. bei offener Behandlung 1 RMk. für den

Kalendertag der Behandlung,
2. bei geschlossener Behandlung die Hälfte

der tatsächlichen Kosten der Kranken¬

hauspflege oder Heilanstaltspflege (ohne

Transportkosten)
zu zahlen sind. Im zweiten Absatz ist als Ent¬

gegenkommen der BG. für die von der Kran¬

kenkasse im § 13 übernommenen Verpflich¬

tungen bestimmt, daß die BG. für Behandlung

eines Kranken vor dem 11. Tag nach dem Un¬

fall Ersatz für die Aufwendungen nicht ver¬

langen wird, wenn bis zu diesem Zeitpunkt
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Arbeitsunfähigkeit infolge des Unfalles nicht

eingetreten ist. Der Pauschalsatz von 1 RMk. ist

mit Absicht so niedrig gewählt, damit die Ver¬

sicherungsträger sich nicht gegenseitig be¬

reichern. Aenderungen über die Höhe des

Satzes sind später vorbehalten. Zu beachten

sind weiter die nach § 1513 RVO. durch das

Reichsversicherungsamt festzusetzende Pausch¬

beträge. Das Reichsversicherungsamt hat be¬

reits am 10. Juni 1926 über Ersatzleistungen

zwischen Krankenkassen, Ersatzkassen und Be¬

rufsgenossenschaften folgendes bestimmt:

1. Der Ersatz für Aufwendungen, die das Heil¬

verfahren verursacht hat, wird durch Pausch¬

beträge geleistet (§§ 1513, 1543b RVO.).

2. Von den tatsächlichen Kosten der Kranken¬

hauspflege, Heilanstaltspflege oder Anstalts¬

pflege — ohne die durch Beförderung ent¬

stehenden Kosten — wird je die Hälfte als

Unterhalt (§ 1507 Nr. 1 a. a. O.) und als Auf¬

wendung für das Heilverfahren (§ 1507 Nr. 2

a. a. O.) gerechnet.
3 Bei offener Heilbehandlung wird für die

Ersatzansprüche der Versicherungsträger und

Ersatzkassen, die dem zwischen dem Ver¬

bände der deutschen BGen. und dem Ver¬

bände der deutschen landwirtschaftlichen

BGen. einerseits und den Hauptkranken¬
kassenverbänden andererseits geschlossenen
Krankenkassenabkommen vom 12. März 1926

beigetreten sind, ein Pauschbetrag von einer

Reichsmark für jeden Tag der Behandlungs¬

zeit, für die Ersatzansprüche der übrigen

Versicherungsträger und Ersatz¬

kassen, der zur Krankenhilfe verpflichteten
Arbeitgeber und der zur Krankenfürsorge

verpflichteten Träger einer Fürsorge nach

§ 440 der RVO. (§ 1543b a. a. O.) ein Pausch¬

betrag von 70 Reichspfennigen fest¬

gesetzt.
4 Diese Bestimmungen treten mit Wirkung vom

1. Januar 1926 in Kraft.

Das Reichsversicherungsamt. Schäffer.

Nach diesen Be?stimmungen können Kassen,

die dem Abkommen nicht beigetreten sind, den

Pauschbetrag vor. 1 RMk. nicht fordern. Für

diese ist vielmehr als Satz für gemachte Auf¬

wendungen 70 Pf. festgesetzt.

Im § 16 wird auf eine straffe Handhabung

der Meldevorschrift hingewirkt. Hat die Kran¬

kenkasse die im § 5 und 6 vorgeschriebenen
Meldungen unterlassen, so kann die BG. eine

Minderung der Ersatzansprüche der Kranken¬

kasse fordern. Jedoch ist ein Widerspruchsver¬
fahren beim Schiedsgericht anhängig zu

machen, wenn Zweifel über die Berechtigung

der Minderung der Ersatzansprüche durch die

Kasse bestehen. Im Absatz 2 wird eine Mil¬

derung dieser straffen Bestimmung herbei¬

geführt. Danach darf der Krankenkasse ein

Rechtsnachteil nicht erwachsen, wenn der

Kranke die Vorschriften der Krankenordnung

nicht beachtet. Für die Einleitung und Durch¬

führung der berufsgenossenschaftlichen Kran¬

kenbehandlung nach § 5 und 6 des Abkommens

erhält die Krankenkasse in jedem Falle des

§ 5 eine Reichsmark, in jedem Falle des § 6

zehn Reichsmark als Entschädigung. Die Ent¬

schädigung von zehn Reichsmark wird nur ge¬

währt, wenn durch Mitwirkung der Kranken¬

kasse die berufsgenossenschaftliche Kranken¬

behandlung rechtzeitig zustande kommt. Natür¬

lich sind diese Beträge für die aufgewendete

Arbeit nicht ausreichend. Die Erfahrungen der

kommenden Jahre werden sicherlich eine

wesentliche Erhöhung dieser Sätze eintreten

lassen. Die im § 1501 vorgesehene angemessene

Entschädigung muß in jedem Falle bei Er¬

teilung eines besonderen Auftrages zwischen

BG. und Krankenkasse noch nebenher verein¬

bart werden.

Schließlich besagt noch der § 18 des Ab¬

kommens, daß im Sinne der §§12 und 15 jene

Krankheiten Folgen eines Unfalles sind, die

als Berufskrankheit im Sinne der Verordnung

über Ausdehnung der Unfallversicherung auf

gewerbliche Berufskrankheiten vom 12. Mai 1925

RGBl. I S. 69 gelten.

Alles in allem sei betont, daß die vertrags¬

schließenden Verbände ihren Mitgliedern drin¬

gend empfehlen, dem Abkommen baldigst bei¬

zutreten. Die neue Uebergangsbestimmung im

§ 27 des Abkommens erleichtert die Beitritts¬

erklärung, denn danach sind alle* bis zum

21. Juli 1026 eingehenden Beitrittserklärungen

bindend für die Versicherungsträger rück¬

wirkend vom 1. Januar 1926 ab.

Die Erfahrung muß lehren, ob mit diesem

Abkommen eine wesentliche Erleichterung für

die Krankenkassen herbeigeführt wird und in¬

wieweit noch wesentliche Verbesserungen im

Laufe der Zeit in dieses Abkommen hinein¬

gebracht werden können.

Verwaltung.
Dir Wartezeit in der Krankenversicherung.

^X ährend die Regelleistungen der Krankenver¬

sicherung, soweit sie die Krankenhilfe und das

Sterbegeld umfassen, schon unmittelbar nach

dem Beginn des Versicherungsverhältnisses be¬

zogen werden können, macht die Reichsver¬

sieherungsordnung den Erwerb bestimmter

Rechtsansprüche — Wochenhilfe, Anrecht auf

Leistungen während der Erwerbslosigkeit,

Weitei Versicherung — von einer bestimmten

Wartezeit abhängig. Daneben gestattet sie aber

auch den Krankenkassen, durch die Satzung
gewisse Wartezeiten vorzuschreiben, wenn es

sich um Ansprüche Versicherungsberechtigter,
die der Kasse freiwillig beigetreten sind, oder

um Mehrleistungen handelt. Nach § 208

RVO. kann die Kassensatzung bestimmen, daß

der Anspruch auf die Mehrleistungen der Kasse
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erst nach einer Wartezeit von höchstens sechs
Monaten nach dem Beitritt entsteht. Um Härten
aus unverschuldetem Wechsel von Kassenmit¬
gliedschaften zu vermeiden, hat aber der Ge-
setzgeber dazu Ausnahmevorschriften erlassen,
die bei der Anwendung des § 206 unbedingt zu

beachten sind. Zuerst schreibt der zweite Satz
des ^ 208 vor, daß die Wartezeit nicht für Mit¬
glieder gilt, die binnen der letzten zwölf Monate
bereits für mindestens sechs Monate Anspruch
auf Mehrleistungen gehabt haben. Gehörte der
Versicherte beispielsweise vorher sechs Monate
einer Kasse* an, die» Familienhilfe ohne Warte¬
zeit gewährt, dann hat er dadurch ohne weiteres
bei einem Kassenwechsel Anspruch auf alle

Mehrleistungen der neuen Kasse erworben. Das-
selbe ist der Fall, wenn er mehreren Kassen
im Laufe der letzten zwölf Monate angehörte
und bei allen zusammengerechnet mindestens
fiir sechs Monate Anrecht auf Mehrleistungen
gehabt hatte Erworbene Ansprüche sollen aber
auch nicht verloren gehen. Infolgedessen be¬
stimmt der § 209, daß durch Ausscheiden aus

der Mitgliedschaft die Wartezeit auf die Dauer
von höchstens 26 Wochen unterbrochen werden
kann. War ein Beschäftigter bei einer Kranken¬
kasse vom 1. Januar bis 31. März und dann
wieder vom 1. September bis 15. Dezember
versichert, dann muß sie ihm, wenn sie den

Anspruch auf Mehrleistungen von einer minde¬
stens sechsmonatigen Mitgliedschaft abhängig
macht, diese Mehrleistungen gewähren. Denn
es ergibt sich durch Zusammenrechnung der
Versicherungszeiten eine Gesamtmitgliedschaft
von mehr als sechs Monaten, die auf weniger
als 20 Wochen unterbrochen war. Diese Zu¬

sammenrechnung darf jedoch nur stattfinden,
wenn es sich um Mitgliedschaften bei ein und
derselben Kasse handelt. Eine dritte Ausnahme¬
vorschrift zum § 208 enthält der § 209a.
Scheidet ein Versicherter aus der Krankenkasse
aus, um in die Reichswehr einzutreten, dann
darf seine dort verbrachte Dienstzeit hinsicht¬
lich der Wartezeit nicht zu seinem Schaden

gereichen« Die militärische Dienstzeit und eine
sich unmittelbar daran anschließende Erwerbs¬
losigkeit bis zu sechs Wochen gilt nicht als

Unterbrechung der Wartezeit War der Be*-

schaftigte drei Monate Kassenmitglied, dann
zwei Jahre bei der Reichswehr, anschließend
daran vier Wochen erwerbslos und dann wieder
bei seiner alten Kasse drei Monate Mitglied,
dann hat er bei dieser durch Zusammen-
rechnung beider Mitgliedschaften die höchst¬
zulässige» Wartezeit zurückgelegt und darf einen

Anspruch auf die satzungsmäßigen Mehr¬
leistungen geltend machen. Eine* Begrenzung
der Unterbrechung de>r Wartezeit durch mili¬
tärische' Dienstleistungen besteht nicht. Inso¬
fern unterscheide! sich wieder der § 209a
wesentlich von dem $ 209, drr nur eine be*-

grenzte Unterbrechung gestattet. W.

Einige Bemerkungen zur Aussteuerung. Bei
der Aussteuerung Krankenversicherter geht die
Praxis weit auseinander. In sehr vielen Fällen
wird dabei von Krankenkasssen und Ver¬
sicherungsbehörden ein Standpunkt einge¬
nommen, der rechtlich nicht haltbar ist. Ganz
besonders dann, wenn es sich um die Zu-
¦ a m m e n r e c h n u n g mehrerer Unter-

stützungszeuten handelt. Daran ist meist der
$ 188 RVO. schuld, der die Beschränkung der
Krankenhilfe auf 13 Wochen gestattet, wenn

der Versicherte vorher binnen zwölf Monate
„hintereinander oder insgesamt" für 26 Wochen
Krankengeld oder die Ersatzleistungen bezogen
hat. Zur Anwendung des § 188 ist nach seinem
Wortlaut die Zusammenrechnung mehrerer ab-
«geschlossener Krankengeldzeiten zulässig, zur

Aussteuerung eines Versicherten auf Grund des

§ 183 RVO. oder der entsprechenden Satzungs¬
vorschrift aber nicht. Die Aussteuerung darf
nur erfolgen, wenn der Versicherte für einen

zusammenhängenden Versicherungsfall
die Kassenleistungen während der satzungs¬
mäßigen Unterstützungsdauer erhalten hat oder
erhalten hätte, wenn ihr Bezug nicht abge*-
brochen worden wäre. Nur ein ununter¬

brochener Bezug der Kassenleistungen be¬

rechtigt zur Aussteuerung. Der Versicherte
muß demzufolge während der satzungsmäßigen
Unterstützungsdauer ununterbrochen

arbeitsunfähig oder behandlungsbedürftig ge¬
wesen sein. War das Leiden auch nur kurze
Zeit soweit behoben, daß es weder eine Arbeits¬
unfähigkeit zur Folge hatte, noch Heilbehand¬

lung erforderte, dann bildet jede Wiedererkran¬

kung einen neuen Vei Sicherungsfall, der jede
Zusammenziehung mit früheren Unterstützungs¬
fällen verbietet und einen Anspruch auf die

vollen, ungekürzten Kassenleistungen
begründet. Deshalb muß vor jeder Zusemmen-

rechnung einzelner Unterstützungsperioden erst

durch Rückfrage bei den in Betracht kommen¬
den Aerzten festgestellt werden, ob der Ver¬
sicherte während der Zeit des Nichtbezuges der

Kassenleistungen arbeitsunfähig oder behand¬

lungsbedürftig war. Wird diese Frage ver¬

neint, dann hat die Krankenkasse kein Recht
zur Zusammenziehung verschiedener Unter¬

stützungszeiten und Abkürzung der Unter¬

st ützungsdauer. Wird dagegen die Frage be¬

jaht, dann sind die- einzelnen Unterstützungs¬
perioden auch dann zusammenzuziehen, wenn

der Versicherte die objektiv notwendige Kran-
kenlulfe nicht in Anspruch genommen hat.
Eine» genaue Beachtung des § 18? RVO. und
der entsprechenden Vorschrift der Kassen¬

satzung liegt im Interesse der Krankenkasse so¬

wie des Versicherten. Ist die Unterstützungs¬
frist durch Inanspruchnahme der Kassen¬

leistungen in Lauf gesetzt worden, dann ent

stehen daraus zwingende Rechtsfolgen für die*

Kasse wie für den Versicherten. Es ist nicht

zulässig, diese» Folgen zugunsten der Kasse

oder des Versicherten zu korrigieren. W.

Vermeidung des Doppelbezuges von Wochen¬
hilfe und Wochenfürsorge durch Mitwirkung
eler Standesämter. Runderlaß des preußischen
Ministers für Volkswohlfahrt und Ministers d*?s

Innern vom 21. Juni 1926 (Volkswohlfahrt 1926,
S. 732). Um der Möglichkeit unberechtigter
mehrfacher Inanspruchnahme von Leistungen
der Wochenhilfe' und Wochenfürsorge ent¬

gegenzuwirken, wird bestimmt, daß die

Standesbeamten die für Krankenkassenzwecke*
bisher schon üblich gewesenen Geburts-

be»scheinigungen mit der Bezeichnung „Nur füi

Krankenkassen" oder einer ähnlichen sinn¬
gemäßen Bezeichnung in jedem Falle nur ein-
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mal ausstellen und die Krankenkassen regel¬

mäßig nur auf Grund dieser einen Geburts-

be*scheinigung die gesetzlichen und satzungs¬

mäßigen Leistungen der Wochenhilfe und

Wochenfürsorge auszahlen.

Die Standesbeamten haben zum Nachweis

der Aushändigung der Geburtsbescheinigungen
einen einfachen Vermerk in das Geburts¬

registerblatt durch Eintragung des Buch¬

staben W vorzunehmen. Sie sollen aufierdem

bei Aushändigung der Geburtsbescheinigung
suf deren Wichtigkeit hinweisen.

Die in Anspruch genommene Krankenkasse

hat stets bei der erstmaligen Anspruchs¬
erhebung die Geburtsbescheinigung einzu¬

behalten. Sind im Falle der Familienwochen¬

hilfe ($ 205a des Gesetzes über Wochenhilfe)
nähren» Krankenkassen oder knappschaftliche
Krankenkassen beteiligt, so ist es der Kranken¬

kasse, für deren Wahl sich die Wöchnerin

»i.tschieden hat, zu überlassen, den anderen

beteiligten Krankenkassen sofort nach der

Wahl Mitteilung zu machen.

Ist eine Geburtsbescheinigung verloren ge¬

gangen, so haben die Krankenkassen — und

nur sie — ausnahmsweise eine zweite Be-

se heinigung der Geburt herbeizuziehen. Die

Standesbeamten haben in diejsem Ausnahme¬

fall die Geburt lediglich auf dem Ersuchungs¬
schreiben der Krankenkassen nochmals zu be¬

scheinigen.

Wir e rsuchen, cit sen Erlaß den Standes¬
ämtern und den Krankenkassen zur Kenntnis
zu bringen. I. V.: Dr. K 1 a u s e n e r.

Die Berliner Krankenkassen haben den

Doppelbezug von Wochen- und Familien¬
wochenhilfe durch Errichtung einer Zentral-
k.irtei beü dem Kissenverband Berlin unter¬

bunden. Jedeju- Anspruch auf Wochen- odeu
Familienwochenhilfe ist dem Kassenverbande
sofort zu melden. Liegt für den gleichen Ge¬
burtsfall bereits eine Meldung vor, dann wer¬

de n die in Betracht kommenden Kassen um¬

gehend davon in Kenntnis gesetzt, so daß sie
i inon unrechtmäßigen Bezug der Kassen-
le*istungen verhüten können. Die Kosten dieser,
iu mehrjähriger Praxis sich als notwendig und
zweckmäßig erwiesenen Kontrolle werden von

eilen beteiligten Kassen nach Verhältnis ihrer
Mitgliederzahl getragen.

Weitere Grundsätze des Reichsschiedsamts
tür Aerzte und Krankenkassen. Die* Feststellung
ele s Bedürfnisses eler Zulassung von Aerzten
für die Ausführung von Sachleistungen, die zur

,.ärztlichen Behandlung" gehören, steht dem
V e.rstand der Krankenkasse nur nach Maßgabe

geltenden Arztsyste-ms zu. Unter der
Leitung de»s Systems der organisiert freien
Arztwahl hat der Kassenvorstand dieses Recht
nicht, soweit nicht fiir diesen Teil der ärztlichen

Hehandiung im Arztvertrag abweichendes vor-

sehen ist. Entscheidung vom 2. Oktober 1925.
«AN. des RVA. 25 S. 341 - RSch. 21 24 -).

Die Schiedsinstanzen sind bei einer Streitig¬
keit aus abgeschlossenem Arztvertrag, welche
die Begrenzung der Bezahlung nach Einzel¬

tungen durch ein Kopfpauschale* betrifft, zu-

indig, weil es sich dabei, ebenso wie bei der

Regelung des Kopfpauschalsystems selbst, um

eine sogenannte obligatorische Bestimmung des

Arztvertrags im Sinne der Entscheidung des

Reichsschiedsamts vom 24. Februar 1925 (A. N.

1925 S. 216) handelt.

Während einc^s laufenden Arztvertrags ist eine

Abänderung der Vertragsbedingungen durch

die Schiedsinstanzen gegen den Willen einer

Partei nur zulässig, wenn der Arztvertrag dies

vorsieht. Entscheidung vom 26. Oktober 1925.

(A. N. des RVA. 1925 S. 344 — RSch. 25 25 —).

Voraussetzung für die Einführung des Arzt¬

abbaues in einer bestimmten Art und in einem

bestimmten Grade ist, daß ein anzuerkennendes

Bedürfnis für den Arztabbau überhaupt, sodann

aber auch für die in Aussicht genommene Art

und den Grad des Abbaues vorliegt. Das Vor¬

handensein von den Abbau rechtfertigenden
wichtigen Gründen ist besonders sorgfältig zu

prüfen. Entscheidung vom 26. Oktober 1925.

(A. N. des RVA. 25 S. 397 — RSch. 22 25 —.)

Auch unter der Geltung der Zulassungsgrund-
sätze des Reichsausschusses für Aerzte und
Krankenkassen vom 14. November 1925 (A. N.

1925 S. 401) ist der Arztabbau nach Maßgabe
der in der Entscheidung des Reichsschiedsamts
Nr. 12 vom 26. Oktober 1925 (A.N. 1925 S. 397)
aufgestellten Grundsätze zulässig. Entscheidung
vom 6. Februar 1926. (A. N. des RVA. 1926

S. 1>15 — RSch. 1 26 -)

Das Schiedsamt ist nur zur Entscheidung
solcher Streitigkeiten zuständig, die zwischen
den im Bezirk des Oberversicherungsamts, bei

dem das Schiedsamt gebildet ist, bestehenden

Krankenkassen und den in diesem Bezirk mit

der ärztlichen Behandlung der Versicherten be¬

faßten Aerzten entstehen. Diese Zuständigkeit
wird nicht dadurch erweitert, daß sich eine

Kassenvereinigung oder ein AerzteveTein auf

den Bezirk eines anderen Oberversicherungs-
amts ausdehnt. Entscheidung vom 9. April 1926.

(A.N. des RVA. 26 S. 312 — RSch. 80 25 -).

Ist bei Abschluß eines Arztvertrags unbe¬

schadet seiner Gültigkeit im übrigen ein Punkt

zwischen den Parteien streitig geblieben, übe r

den im Vertragsausschuß bisher nicht ver¬

handelt worden ist, so ist die nachträgliche Aus¬

füllung diesem Vertragslücke zulässig. Die
Schiedsinstanzen können jedech erst dann ent¬

scheiden, wenn auch hierüber zuvor im Ve :-

tragsausschuß erfolglos verhandelt worden ist.

Entscheidung vom 4. Juni 1926. (RSch. 13 26.)
Bu.

Welche Gebührenordnung hat den Vorzug?
Ze\^ dieser Frage hat das Reichsschiexlsamt in

* iner Entscheidung vom 20. März (RSch. (>1 25)
folgendes ausgeführt:
De n Erwägungen des SchiVdsamts Bremen,

Mas als Grundlage für die Honorie»rung der

Bremer Aerzte die Breme r Gebührenordnung
te stge'setzt hat, ist im allgemeinen zuzustimmen;
de nn es ist davon ausgegangen, daß grund¬
sätzlich für die' wirtschaftlichen Beziehungen
der Aerzte zu den Krankenkassen, wie' auch in

anderen to irtschaftlichen Verhältnissen, die

^''seuzUchen Bestimmungen ds Land^srechts

anzuwenden sind, und daß besondere Gründe
dafür darge!e>gt werden müssen, wenn nicht
das Recht des eigenen Landes, sondern das-
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jenige eines anderen Landes angewendet werden

soll. Solche Gründe liegen hier nicht vor. Ins¬

besondere kann nicht geltend gemacht werden,
daß die Bestimmungen des Landesrechts ver¬

altet und nicht mehr zweckmäßig seien, nach¬

dem die Bremer Gebührenordnung vom 6. Sep¬
tember 1896 durch die Gebührenordnung vom

20. Mai 1925 ersetzt worden ist. Dieser Auf¬

fassung widerspricht es nicht, daß in den Richt¬

linien des Reichsausschusses mehrfach auf die

Preußische Gebührenordnung Bezug genommen

wird; denn diese Bezugnahme ist nur beispiels¬
weise zu verstehen und bedeutet keineswegs,
daß grundsätzlich und zwingend die Vor¬

schriften der Preußischen Gebührenordnung an¬

gewendet werden sollen. Bu.

Hauspflege. Am 10. Juni tagte in Düssel¬

dorf die Hauptversammlung des deutschen

Verbandes der Hauspflege. Die Vorsitzende,
Frau Clara Schloßmann-Düsseldorf, berichtete

über die Hauspflege in Deutschland. Zum

ersten Male ist jetzt der Stand der Hauspflege
in Deutschland systematisch zusammengestellt
worden. Veranlassung hierzu gab die Düssel¬

dorfer Ausstellung, wo in der Abteilung So-

siale Fürsorge auch die Hauspflege, ihr

Wirken und ihre Verbreitung dargestellt wer¬

den sollten. So ergingen Anfragen an alle

Städte über 50 000 Einwohner. Die Antworten

auf die Fragebogen gingen befriedigend ein.

Der Begriff „Hauspflege44 wurde hierbei um¬

grenzt: Sorge für Haushalt und Kinder einer

niedergekommenen oder erkrankten Frau und

deren Pflege durch meist in Krankenpflege un¬

geübte, in einfacher Haushaltführung erfahrene

Haushaltpflegerinnen. Träger der Hauspflege
sind in 14 großen Städten selbständige Haus¬

pflegevereine, in vielen anderen, besonders in

kleineren Städten, Frauenvereine, die um¬

fassenderen Aufgaben dienen und eine Ab¬

teilung Hauspflege haben. In vier Städten be¬

treiben die Wohlfahrtsämter selbst solche Haus*-

pflege, ferner mancherorts großindustrielle
Werke, die Arbeiterwohlfahrt und im Westen

auch der dritte Orden des heiligen Franziskus.

Als Hauptträger sind die selbständigen Haus¬

pflegevereine anzusehen. Sie sind überall von

Frauen geleitet und leisten etwa die Hälfte der

gesamten deutschen Hauspflegearbeit. Nach

Ansicht der Vortragenden eignet sich diese

Form der Trägerschaft für große Städte wohl

am besten- Für kleinere Städte scheint Ueber¬

nahme der Hauspflegearbeit durch einen um¬

fassenderen Verein oder durch das Wohlfahrts¬

amt zweckmäßig.
In vielen Städten fehlt leider die Hauspflege

noch ganz. Hauspflege schützt die nieder¬

gekommenen und kranken Frauen vor schäd¬

licher Ueberanstrengung, die Kinder vor Ver¬

wahrlosung und sie verhindert das Auseinander¬

fallen der Familie, wenn die Mutter in das

Krankenhaus aufgenommen werden muß.

Nach eingehender Besprechung der ver¬

schiedenen Arten und Anstellungsformen der

verwendeten Hauspflegerinnen wurde die Be¬

schaffung der benötigten Mittel erörtert. Die

Hauspflege hauptsächlich aus gespendeten
Mitteln zu decken, scheint in heutiger Zeit un-

n öglich; sie aber fast ganz auf solche Kreise

zu beschränken, die die Kosten selbst tragen
können, ist ungenügend, da dann gerade die
der Hauspflege am meisten Bedürftigen un¬

versorgt bleiben.

Der richtige Weg ist, Verträge auf Kosten¬
übernahme mit denjenigen Organisationen ab¬

zuschließen, denen auch die sonstige gesund¬
heitliche Fürsorge der betreuten Familien ob¬

liegt. Die Wohlfahrtsämter sind in vielen

Städten sehr geneigt, Hauspflege zu gewähren
und haben entsprechende Verträge mit den

Hauspflegeträgern abgeschlossen. Hierdurch

werden alle Hilfsbedürftigen einschließlich

Kleinrentnern, Kriegsbeschädigten und Kriegs¬
hinterbliebenen versorgt. Die Wohlfahrtsämter

tun das in der Erkenntnis, daß Hauspflege eine

der sparsamsten Wohlfahrtsmaßnahmen ist und

daß im Verhältnis zu den aufgewendeten
Mitteln ein sehr guter Erfolg für die Volks¬

gesundheit erzielt wird. Auch mit groß-
industriellen Werken sind vielfach, z. B. in

Berlin, Verträge abgeschlossen worden.

So wichtig solche Abkommen mit Wohl¬

fahrtsämtern und Arbeitgebern auch sind, sie

genügen nicht, um allen wirklich Pflege¬
bedürftigen auch Hauspflege geben zu können,
ohne entweder sehr hohe Mittel von privater
Seite zu haben oder in allzu scharfer Weise auf

hohe Zahlung durch die Verpflegten dringen
zu müssen. Der Weg, der hier zum Ziele führt,

ist das Zusammenarbeiten mit den

Krankenkassen. Erfreulicherweise zeigen
die Krankenkassen in steigendem Maße Auf¬

merksamkeit für diesen Zweig der Wohlfahrts¬

pflege. Nach der Reichsversieherungsordnung
sind die Krankenkassen berechtigt, bei Nieder¬

kunft und Krankheit Hauspflege zu gewähren,
sowohl an die seibstversicherten Frauen als an

die Ehefrauen der Versicherten. Schon im

März 1914 führte die Ortskrankenkasse Düssel¬

dorf diese Leistung ein, zunächst nur für die

weiblichen Versicherten, später wurde diese

ausgedehnt auf die Ehefrauen der Versicherten.

Die übrigen Düsseldorfer Krankenkassen folg¬
ten und im Jahre 1925 wurden dem dortigen
Verein für Hauspflege 482 Pflegen von den

Krankenkassen zurückerstattet. Hierbei werden

die Kosten so weit übernommen, als sie den

Versicherten nicht selbst auferlegt werden.

Auch anderenorts finden wir im Westen

Deutschlands Mithilfe der Krankenkassen, so be¬

sonders in Aachen. In Köln besteht seit kurzem

ein Abkommen, wonach die meisten Kranken¬

kassen einen Pauschbetrag je Kopf des Ver-

t

sicherten an den Hauspflegeverein abführen,

wogegen dieser sich verpflichtet, die zugewie¬
senen Hauspflegefälle auszuführen. Der Kopf¬
betrag ist vorläufig auf 0,12 Mk. festgesetzt und

beträgt jährlich etwa 22,50 Mk. In Krefeld, wo

mehrere Hauspflt^geträger sind, stellt die Orts¬

krankenkasse den Versicherten die Wahl frei

und vergütet die Pflegekosten. Aus vielen

anderen Städten wird eine jährliche Beihilfe de!

Krankenkassen angegeben, die aber den Zweck

natürlich nicht voll erreicht. Dringend
wünschenswert wäre, daß die Krankenkasse»i

überall den Wert der Hauspflege erkennen und

dort, wo gute Hauspflegeeinrichtungen be¬

stehen, sich diese nutzbar machen. Die den

242



Krankenkassen dadurch entstehende finanzielle

Belastung ist gering, besonders wo volle Fa¬

milienhilfe schon eingeführt ist. Ja, vielleicht

wird an Krankenhauskosten schon mehr gespart

als für Hauspflege aufzuwenden ist. Die Ver¬

sicherten sollten darauf dringen, daß diese

Leistung von ihren Kassen eingeführt wird.

Auch die Landesversicherungs¬

anstalten unterstützen vielfach die Haus-

pfle_*ge, und zwar scheint besonders die Landes-

versieherungsanstalt Rheinprovinz diesem Wohl¬

fahrtszweige die ihm zukommende Bedeutung

be izume?ssen.

In vielen Wohlfahrtszweigen strebt man jetzt,
die geschlossene Fürsorge durch die offene zu

ergänzen oder in geeigneten Fällen zu ersetzen.

Die Hauspflege vermag hier eine Lücke auszu¬

füllen und dadurch den Gesundheit und

Familienglück zerstörenden Schäden entgegen¬

zuarbeiten und so dem einen Ziele der sozialen

Versicherung zu entsprechen, Verhütung von

Krankheiten ist besser und billiger als Bekäm¬

pfung entstandener Schäden.

Frau Cornelie Hoetzsch berichtet dann aus

der praktischen Hauspflegearbeit. Nach einer

anregenden Aussprache wurde die Koje Haus-

pfle^ge der Ausstellung besichtigt, in der beson¬

ders eine Karte von Deutschland mit anschau¬

licher Uebersicht der in den verschiedenen

Städten geleisteten Hauspflege Interesse erregte.

Rechtsprechung.
Ein Rechtsmittel gegen Entscheidungen der

Versicherungsämter auf Grund des Art. 7 der

5. Ausführungsverordnung zur Verordnung über

Erwerbslosenfürsorge vom 14. November 1924

in der neuen Fassung vom 18. Januar 1926 ist

nicht gegeben. (Entscheidung des RVA. vom

2. März 1926.) Der Freiherr von O. hat bei der

Allgemeinen Ortskrankenkasse N. die Befreiung
der in seinem Rennstallbetriebe beschäftigten
2 Futtermeister, 1 Reisefuttermeister, 1 Wächter

und 1 Stallmann von der Beitragspflicht zur

Erwerbslosenfürsorge auf Grund des Artikels 2

Nr. 2 der Fünften Ausführungsverordnung zur

Verordnung über Erwerbslosenfürsorge vom

14. November 1924 (Reichsgesetzbl. I S. 741)

beantragt. Die Kasse hat die Voraussetzungen
für die Befreiung von der Beitragspflicht für

gege*ben angesehen; der Vorsitzende des öffent¬

lichen Arbeitsnachweises des Kreises N. hat

je»doch der Befreiung widersprochen und die

Entscheidung de*s Versicherungsamts angerufen.
Das VA. hat dahin entschieden, daß die Vor¬

aussetzungen für die Beitragsfreiheit der ge¬

nannten fünf Personen nicht gegeben seien.

Gegen diese Entscheidung hat O. Beschwerde

eingelegt und beantragt, sie aufzuheben und

die genannten 5 Personen von der Zahlung der

Beiträge zur Erwerbslosenfürsorge freizustellen.

Das OVA. in P. hat auf Grund des § 1781

Abs. 3 in Verbindung mit den §§ 1799 und 1693

RVO. die Sache an das Reichsversicherungsamt
zur Entscheidung abgegeben.
Das RVA. war nicht in der Lage, in der

Sache selbst eine Entscheidung zu treffen, weil

die Beschwerde gegen die angefochtene Ent¬

scheidung des Versicherungsamts nicht zu¬

lässig ist.

Das Verfahren bei der Inanspruchnahme der

Beitragsfreiheit zur Erwerbslosenfürsorge auf
( irund der Fünften Ausführungsverordnung zur

\ «rordnung über Erwerbslosenfürsorge vom

14. November 1924 ist in den Artikeln 6 und 7

dieser Verordnung geregelt. Nach Artikel 6

darf es zum Eintritt der Befreiung einer vom

Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam zu

erstattenden Anzeige bei der Krankenkasse.

Die Beitragsfreiheit beginnt erst mit dein

Montag der Woche, in dem die Anzeige eingeht.
Die Beitragsfreiheit tritt nicht e»in, wenn die

hasse feststellt, daß die Voraussetzungen der

Befreiung nicht gegeben sind. Gegen die Ent¬

scheidung der Kasse können in diesem Falle

das Versicherungsamt und das Oberversiche¬

rungsarnt angerufen werden; das Oberversiche¬

rungsarnt entscheidet endgültig. Artikel 7

schreibt weiter vor, daß die Kasse alle Anzeigen,
die sie nicht beanstandet, unverzüglich dem

Vorsitzenden des öffentlichen Arbeitsnach¬

weises vorzulegen hat, und daß dieser die Ent¬

scheidung des Versicherungsamtes (Beschluß¬
ausschuß) darüber herbeiführen kann, ob die

Voraussetzungen der Beitragsfreiheit gegeben
sind. Durch die am 1. Februar 1926 in Kraft

getretene Verordnung vom 18. Januar 1926 zur

Aenderung der Fünften Ausführungsverord¬
nung zur Verordnung über Erwerbslosenfür¬

sorge vom 14. November 1924 (Reichsgesetzbl.
1926 Teil I S. 91) ist hinsichtlich der Anrufung
der Entscheidung des Versicherungsamts und

Oberversicherungsamts in den Fällen des Ar¬

tikels 6 nichts geändert worden; Artikel 7 hat

nur insofern eine Aenderung erfahren, als dem

Vorsitzenden des öffentlichen Arbeitsnach¬

weises die Pflicht auferlegt worden ist, in allen

Fällen, in denen nicht zweifelsfrei feststeht, daß

die Voraussetzungen der Beitragsfreiheit ge¬

geben sind, die Entscheidung des Versicherungs-
amts herbeizuführen. Im vorliegenden Falle

handelt es sich nicht, wie das Oberversiche¬

rungsarnt annimmt, um ein Streitverfahren nach

Artikel 6 der Verordnung, denn die Kranken¬

kasse hat das Vorliegen der Voraussetzungen
für die Beitragsfreiheit nicht bestritten; die Ent¬

scheidung des Versicherungsamts ist vielmehr
auf Grund des Artikels 7 von dem Vorsitzen¬

den des öffentlichen Arbeitsnachweises be«

antragt worden. Artikel 7 sieht nun lediglich
die Herbeiführung einer Entscheidung de's Ver¬

sicherungsamts (Beschlußausschuß) vor. wäh¬

rend in den Fällen des Artikels 6 gegen di«' Ent¬

scheidung der Krankenkasse ausdrücklich die

Anrufung des Versicherungsamts und des

Oberversicherungsamts — dem die endgültige*
Entscheidung übertragen wird —, für zulässig
erklärt ist. Es muß angenommen werden, daß

diese unterschiedliche Regelung bewußt und

mit de^r Absicht getroffen worden ist, in den

Fällen des Artikels 7 den Rechtszug einzu¬

schränken und hier auf den Antrag des Vor¬

sitzenden des Arbeitsnachweises dem Ver¬

sicherungsamt die endgültig Entscheidung
über die Frajze der Beitragspflicht zu übertra¬

gen. Ein Bedürfnis für diese Beschränkung des
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Rechtszuges mag allerdings nur für diejenigen
Streitfälle bestehen, in denen das Versiche¬

rungsamt in Uebereinstimmung mit der Kran¬

kenkasse sowie dem Arbeitgeber und Arbeit¬

nehmer die Voraussetzungen der Beitrags-
freiheit für gegeben ansieht. Die Entscheidung
des Versicherungsamts muß aber, da Artikel 7

der Verordnung insoweit keine Unterscheidung

trifft, auch dann als endgültig gelten, wenn

das Versicherungsamt, wie es im vorliegenden
Falle geschehen ist, die Auffassung der Kran¬

kenkasse, des Arbeitgebers und des Arbeit¬

nehmers nicht teilt und die Beitragspflicht zur

Erwerbslosenfürsorge feststellt. Die Zulässig¬

keit eines Beschwerderechts gegen die Entschei¬

dung des Versicherungsamts läßt sich in den

Fällen des Artikels 7 auch nicht etwa aus § 35

der Verordnung über Erwerbslosenfürsorge vom

10. Februar 1924 (Reichsgesetzbl. I. S. 127) her¬

leiten, nach dem auf die Zahlung der Beiträge
der § 405 RVO. entsprechende Anwendung
findet. Denn ein Beitragsstreit im Sinne des

§ 405 RVO., bei dem gegen die Entscheidung
aes Versicherungsamts die Beschwerde an das

Oberversicherungsarnt zulässig wäre, liegt nur

dann vor, wenn zwischen einer Krankenkasse

und einem Arbeitgeber oder Arbeitnehmer

Streit über die Verpflichtung zur Beitrags¬

leistung besteht; Artikel 7 der Verordnung vom

14. November 1924 hat aber zur Voraussetzung,

daß die Krankenkasse mit dem Arbeitgeber und

Arbeitnehmer über die Befreiung von der Bei¬

tragspflicht einig ist.

Da hiernach gegen die Entscheidung des Ver¬

sicherungsamts kein Rechtsmittel gegeben ist,

mußte die Beschwerde des O. gegen die Ent¬

scheidung als unzulässig verworfen werden.

Bu.

Literatur.

Sozialversicherung. (Arbeiterversicherung

und Angestelltenversicherung.) Von Pro¬

fessor Dr phil. Dr. jur. Alfred Manes. Dozent der Han¬

delshochschule und der Universität Berlin. Sechste,

wesentlich veränderte Auflage. 128 Seiten. Sammlung

Oöschcn Bd. 267. Walter de üruyter u. Co.. Berlin W 10

und Leipzig. 1926. Preis 1.50 Mk. — Es dürfte in der

internationalen wissenschaftlichen Versicherungsliteratur

nicht viele Schriften geben, die es zu einer 6. Auflage

gebracht haben. Diese Tatsache ist wohl die beste

Empfehlung fur die neueste Schrift von Manes. Das ge¬

waltige Material der gesamten außerordentlich unüber¬

sichtlichen Sozialversicherung ist hier in einer auch für

den Laien klaren und gut gegliederten Form nach dem

Stand der Qesetzgebung vom 1. Aprl 1926 rechtlich, wirt¬

schaftlich und statistisch verarbeitet, stets unter sorg¬

samer Berücksichtigung nur der wirklich wichtigen

Dinge. So wird auch die neue Auflage sicherlich zur

allgemeinen Orientierung über das für jeden wichtige

Gebiet gern benutzt werden, zumal Umfang und Preis

nicht erhöht worden sind.

Milner, Richard, Dr. med.. Facharzt für Chirurgie und

Frauenkrankheiten in Leipzig, Die Heilung der

Krebse bei rechtzeitiger Erkennung und ihre Verhütung.

Wissenschaftliche Tatsachen allgemeinverständlich dar¬

gelegt. Mit einem Geleitwort van Geh. Rat Prof. Dr.

med. P. Zweifel, ehem. Direktor der Universitäts-Frauen¬

klinik in Leipzig. 207 Seiten. 12 Abb. auf Tafeln.

Oktav. 1926. Verlag S. Hirzel. Leipzig. Kart. 4.50 Mk.

Aus dem Inhalt: Vorwort: Geschichtliches. Die

Krebse sind heilbar, wenn sie rechtzeitig erkannt wer¬

den usw. I. Was ist ein Krebs? Kein Qeschwlr und

keine Entrundung, sondern ein Gewächs. II. Die örtliche

Entstehung der Krebse und ihr Wachstum. III Die Bös¬

artigkeit der Krebse. Ihr wesentlicher Grund. Je früher

die Operation oder Bestrahlung, um so geringer die Rück-

fa.lgef.ihr usu IV Die Erkennung der Krebse: a) Im

allgemeinen b) Die Entdeckung der einzelnen Krebs¬

arten V. Die Ursachen der Krebse: Die Erblichkeit.

Die Krebskonstitution. Hat die Ernährung Einfluß auf

die Krebsentsjehung? Die äußeren Krebsursachen. VI. Die

Behandlung der Krebse VII. Die Verhütung der Krebse.

Schlußwort. ¦ Schon der angeführte Inhalt zeigt, daß

es sich bei diesem Buch um eine sehr eingehende Dar¬

stellung des Krankheitsgebietes handelt. Die leichtver¬

ständlich und volkstümlich gehaltene Darstellung macht

es auch dem Laien wertvoll.

H. fehlinger, Internationaler Arbeiterschutz. Carl Hey¬

manns Verlag, Berlin. Preis 6 Mk. — Die Zwischenstaat

liehe Organisation, wie sie in Form des internationaler,

Arbeitsamtes besteht, und ihre Wirksamkeit in den Jahren

1919 bis 1926 behandelt das vorliegende Buch, dessen

Verfasser Referent im internationalen Arbeitsamt ist

Einem kurzen geschichtlichen Ueberblick folgt die Dar¬

stellung der Aufgaben, der Zusammensetzung, des Ver¬

fahrens und Verlaufs der internationalen Arbeitskonfe¬

renzen, der Einrichtungen und Befugnisse des internatio¬

nalen Arbeitsamts und der Rechtsnatur der internationalen

Arbeitsorganisation. Im Anhang beigegeben sind die

Satzung der internationalen Arbeitsorganisation und die

wichtigsten Bestimmungen des vielumstrittenen internatio¬

nalen Uebereinkommens betreffend die Arbeitszeit in

gewerblichen Betrieben, zusammen mit den Vcreinbarun

gen über seine Auslegung, die kürzlich von den Arbeits¬

ministern Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs.

Belgiens und Italiens getroffen wurden. Die in dem Buche

behandelten Probleme sind für alle wirtschaftlich tätigen

Schichten von höchstem Interesse. Das Buch ist daher

dazu angetan, sachliche Kenntnis über eine internationale

Einrichtung zu verbreiten, die trotz ihrer weitreichenden

Bedeutung und ihrer Zukunftsmöglichkeiten in Deutsch

land und anderen Ländern bisher viel zn wenig Beachtung

fand.

drundzüge iber Verfassung, Verwaltung und Rechts¬

pflege einschließlich Behördenorganisation im Deutscher.

Reiche und Freistaat Preußen. Von Verwaltungsdirektor

Ziemann. Selbstverlag in Stettin, Kleine Domstr. 3. Preis

!,I0 Mk. — Die kleine, 41 Seiten starke, mit einem Sach

register versehene Schrift behandelt in instruktiver und

übersichtlicher Weise die Verfassung des Deutschen

Reiches und Freistaates Preußen, ihre Verwaltung unc

Rechtspflege. In den Unterabschnitten werden Aufbau unc!

Aufgaben des Reiches und Freistaates, ihre Hauptorgane.

Gesetzgebung und Behördenorganisationen gezeigt. Ueber

die Rechtspflege unterrichten die Kapitel Verwaltungs

gerichte, ordentliche und sonstige Gerichte. Den Schluß

bildet eine Uebersicht über die wichtigsten Gesetze des

bürgerlichen Rechts und Strafrechts. Der Verfasser hat

seine Arbeit ais Lehrmittel und Nachschlagewerk für du

Beamten und Angestellten der Krankenkassen gedacht, es

wird aber über diesen Kreis hinaus in den Verwaltungen

der Versicherungsträger und anderer Körperschaften gute

Dienste leisten. Die Anschaffung kann bestens empfohlen

werden.

Alle hier oder anderweitig angezeigten Bücher und Schriften können bezogen werden durch die

Buchhandlung des Zentralverbandes der Angestellten, Berlin SO 26r Oranienstr. 40/41.

Verantwortlicher SchriftWter: Josaf Aman. — Verlag des Zentralverbandes der Angestellten (O. Urban)
- Sämtlich in BarLi

!)rurk : Vorwärts Buchdrurkerei Paul Singer & Co. in.



f
Rasch tritt der Tod den Menschen an.

Es ist ihm keine Frist gegeben;

Es stürzt ihn mitten in der Bahn,
Es reißt ihn fori oom vollen Leben.

Friedrich Schiller

Diese
Worte sollten für jeden einsichtigen Angestellten Veranlassung sein, einmal

darüber nachzudenken, in welch schwierige finanzielle Lage seine Angehörigen

kommen, wenn er ihnen durch den Tod entrissen wird.

Schon die Bestattungskosten aufzubringen fällt oft recht schwer. Irgendwelche Rück¬

lagen für besondere Notfälle zu machen, ist in heutiger Zeit den Angestellten kaum

möglich. Geringe Einkommen einerseits und hohe Lebenshaltungskosten andererseits

lassen es für gewöhnlich nicht zu, genügend Spargroschen zurückzulegen. War es aber

doch möglich, einen Notgroschen zu erübrigen, so mußte er sicher im Interesse einer

guten Pflege während des voraufgegangenen Krankenlagers geopfert werden.

In der Erkenntnis dieser Tatsache muß ein jeder schon bei Lebzeiten, und zwar durch

Abschluß einer entsprechenden Versicherung, dafür sorgen, daß im Falle eines Todes

die Bestattungskosten vorhanden sind und daß auch die Angehörigen über die ersten

Wochen nach dem Tode des Ernährers ohne finanzielle Sorgen hinwegkommen. Die

Möglichkeit hierzu bietet die

Sterbekasse des ZdA.

Gegen Entrichtung eines mäßigen Beitrags kann jedes Mitglied des Zentralverbandes

der Angestellten sowie dessen Ehefrau für den Sterbefall versichert werden.

Unsere ZdA.-Sterbekasse ist zweifellos die günstigste Kasse auf dem Gebiete der

Sterbeversieherung. Sie ist ein Verein auf Gegenseitigkeit und dem Reichsaufsichtsamt

für PrivatVersicherung unterstellt.

Aus dem nachstehenden Auszug aus den Satzungsbestimmungen ist Näheres über Bei¬

träge, Leistungen, Beitragsrückgewähr usw. ersichtlich.

Aufnahmeanträge sind erhältlich bei allen Ortsgruppen sowie in der Geschäftsstelle der

Sterbekasse des Zentralverbandes der Angesteliten zu Berlin
(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

Berlin SO26, Oranienstra$e 40/41

Auszug aus den Satzungen

Name. Sitz und Zweck.

§1-

Die Kasse führt den Namen „Sterbekasse
des Zentralverbandes der Angestellten
zu Berlin (Verstcherungsverein auf Gegen¬
seitigkeit)*4. Sie hat ihren Sitz in Berlin,

ihr Geschäftsgebiet umfaßt das Deutsche

Reich und das Gebiet der Freien Stadt

Danzig.
Die Sterbekasse ist ein kleinerer Verein

im Sinne des § 53 des Gesetzes über die

privaten Versicherungsunternehmungen
vom 12. Mai 1901 (RGBl. S. 101 ff.) und
hat den Zweck,nach den Grundsätzen der

Gegenseitigkeit ein Sterbegeld auszu¬

zahlen.

Kreis der Mitglieder.
§4.

In die Sterbekasse können nur Mitglieder
des Zentralverbandes der Angestellten
und deren Ehefrauen aufgenommen
werden, wenn sie

a) das 16. Lebensjahr vollendet und

das 50. Lebensjahr noch nicht über¬

schritten haben,
b) wenn sie geistig und körperlich ge¬

sund sind.

Aufnahme.

§5.
Die Anmeldung zum Beitritt geschieht
beim Vorstand durch eine von dem Auf¬
zunehmenden zu unterzeichnende Bei-



trittserklärung. Bei der Anmeldung ist ein

amtlicher Altersnachweis (Geburts- oder

Heiratsurkunde oder dergl.) des Aufzu¬
nehmenden vorzulegen.
Ober die Beitrittserklärung entscheidet der

Vorstand. Er hat zu prüfen, ob die zur

Aufnahme in die Kasse erforderlichen Be¬

dingungen erfüllt sind. Der Vorstand kann

dieBeibringungeinesärztlidienZeu^nisses
über die aufzunehmende Person fordern.
Die Kosten der ärztlichen Untersuchung
sind von dem Aufzunehmenden zu tragen.

Im Falle der Ablehnung des Gesuchs ist

derVorstand nid.t verpflichtet,die Gründe

mitzuteilen.

Für jedes Mitglied wird als Nachweis der

Mitgliedschaft eine von einem Vorstands¬

mitgliede unterzeichnete Aufnahmeur¬
kunde ausgefertigt. Diese wird bei der

Zahlung des ersten Beitrags ausgehändigt.
Mit ihrer Aushändigung beginnt die Mit¬

gliedschaft.

Eintrittsgeld.
§8.

Jedes neu eintretende Mitglied hat ein

Eintrittsgeld von 1 M. zu entrichten. Auf
Nachversicherung wird eine Gebühr von

0,50 M. erhoben.

Laufende Beitrage.
§9.

Die Höhe der einhalbjährlid. zu zahlenden

Beiträge berechnet sich nach dem Eintritts-

alter und der Höhe der Versicherungs¬
summe. BeiBestimmung des Eintrittsalters

werden die ersten sechs Monate des ange¬

tretenen Lebensjahres nicht,mehr als sechs

Monate aber als ein volles jähr gerechnet.
An halbjährlichen Beiträgen sind im vor¬

aus für je 250 M. Sterbeantefl zu zahlen:

Klasse: Eintrittsalter: Beitrag in RM.:

1 bis 25 Jahre 2,—

2 über 25
.

30
„

2,25

3
„

30
„

35
„

2,75

4
„

35
„

40
M

3,25

5
„

40
n

45
„ 4,—

6
m

45
„

50
„ 4,75

Die Beiträge sind für jedes Halbjahr im

voraus gegen Empfang einer mit dem

Stempel der Kasse unterfertigten und von

einem Vorstandsmitglied unterzeichneten

Quittung an die vomVorstand beauftragte
Stelle porto- und kostenfrei zu zahlen. Bei

Zahlung durdi die Post gilt der Postschein

als Quittung.

Mitglieder, die aus dem Zentralverband

der Angestellten ausscheiden, zahlen auf
ihren gesamten Versicherungsbeitrag
einen halbjährlichen Verwaltungskosten¬
zuschlag von 0,50 M.

Beitragsrückgewähr.
§10.

Mitglieder, die aus irgendeinem Grunde

aus der Kasse ausscheiden, erhalten nach

einer Mitgliedschaft von wenigstens drei,
aber nicht mehr als fünf Jahren einViertel,

von mehr als fünf, aber nicht mehr als

zehn Jahren zwei Fünftel und bei längerer

Mitgliedschaft die Hälfte der eingezahlten
Beiträge ohne Zinsen zurück. Die Rück¬

zahlung erfolgt erst drei Monate nadi dem

Ausscheiden. Eine Rückvergütigung von

Eintrittsgeldern findet nicht statt.

Leistungen der Sterbekasse.

§1«.
Die Sterbekasse gewährt Sterbegeld in

Anteilen von je 250 M. Die höchst zu¬

lässige Zahl der Anteile bestimmt der

Vorstand mit Genehmigung derAufsichts¬
behörde. Zunächst ist nur dieVersicherung
von höchstens vier Anteilen zulässig.
Aufgabe einzelner Anteile gegen Heraus¬

zahlung der entsprechenden Rückgewähr
(§ 10) ist zulässig.

Wartezeit.

§13.
Die Auszahlung des versicherten Sterbe¬

geldes erfolgt, wenn das verstorbene Mit¬

glied der Kasse wenigstens zwei volle

Jahre angehört hat, oder wenn es durch

einen Unfall oder eine akute Krankheit

um das Leben gekommen ist.

Tritt der Tod im erstenJahre der Mitglied¬
schaft ein, so wird der eingezahlte Be¬

trag zurückgewährt; bei Tod im zweiten

Jahre der Mitgliedschaft wird die halbe

Versicherungssumme gezahlt.

Empfangsberechtigung.
§16.

Die Auszahlung des Sterbegeldes erfolgt
nach erfolgtemAbleben an den Erben oder
an den Inhaber des Aufnahmescheins ohne
Prüfung der Empfangsbereditigung. Bei

eingetretenenTodesfällen sind vorzulegen:
a) Sterbeurkunde,
b) der Aufnahmeschein,
c) die letzte Beitragsquittung.


